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Stadt
Arbeitsgruppe Stadt PROJEKTRELEVANTE REFERENZEN (AUSWAHL)

2018  iSeK Stadt linden
2018  iKeK erwitte
2018  iKeK lennestadt
2018  iKeK wilnsdorf
2018  iKeK oberweser
2017 iSeK Stadt Bad Arolsen
2017 iKeK Stadt lichtenau
2017 iKeK Stadt hilchenbach
2017 iKeK Gemeinde wickede (ruhr)
2017 iKeK Stadt Kreuztal
2016  iKeK Stadt rüthen 
2016  iKeK Finnentrop 
2014 iKeK Stadt liebenau 
2014 iKeK Jesberg 
2014 iKeK wettenberg 
2014 iKeK nüsttal 
2013 iKeK Stadt Volkmarsen
2013 iKeK hohenroda
2013 iKeK Stadt Florstadt
2013 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
 Bundeswettbewerb „integriert denken und handeln“
 Stadt Grebenstein - Anerkennungspreis 
2013 integriertes entwicklungskonzept Stadt waldeck/Scheid 
2012 iSeK Bad hersfeld
2012 Städtebaulicher rahmenplan Borken nord (hessen)
2010 Kernbereichsmanagement Stadt Grebenstein 
2010 Kernbereichsmanagement Stadt Schotten
2009 Städtebauliches entwicklungskonzept „zentrale 
 Kernstadt Schotten“ und Kernbereichsmanagement
2009  integriertes handlungskonzept  zweckverband 
 Schwalm-eder-west
2009 rahmenplanungen heilbad heiligenstadt
2009 Standortgutachten technisches rathaus Stadt hattersheim
2008 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept heilbad heiligenstadt
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tagesordnung

20.00 - 20.10    eröffnung und Begrüßung

20.10 - 20.40   impulsvortrag - rahmenbedingungen und     
           ziele des integrierten Städtebaulichen 
       entwicklungskonzeptes

20.40 - 21.00    handlungsfeld wohnen - älter werden, jung 
        bleiben, Ansprüche unterschiedlicher Generationen 
        an den lebensort Stadt

21.00 - 21.20   Stadtgestalt und Freiraum / „Grünes Band“ 

21.20 - 21.40    innerörtliche Verkehrsflächen, organisation 
        Verkehrssystem

21.40 - 22.00    rückfragen und Ausblick 
Stadt

Arbeitsgruppe Stadt
Kassel



kartenabfrage

ideengewitter: drei zentrale wünsche zur zukünftigen 
     
     entwicklung der Stadt linden

Stadt

Arbeitsgruppe Stadt
Kassel



regelgliederung integriertes städtebauliches entwicklungskonzept 

Bestandsaufnahme
Bevölkerungsentwicklung, Baulandentwicklung, ect.

Stärken / Schwächen Analyse

Leitbild, Entwicklungsziele, Strategien

Umsetzungsprojekte

Zeitplanung
planungshorizont: 10 Jahre + 4 Jahre Ausfinanzierung

Organisations- und Beteiligungsstruktur
ergebnisse der Akteurs- und Bürgerbeteiligung



referenzbeispiel isek altstadt bad hersfeld

Stadtgestalt Wohnen
in der Altstadt

energetische
Sanierung

Einzelhandel
wirt. Entwicklung

H A N D L U N G S F E L D E R

P R O J E K T E 

Stadteingang
Benno-Schilde

Straße

Neubebauung
Ransen,

Am Rainchen

Umgestaltung 
Marktplatz

Umgang mit den 
Großbauten der
Stadtsanierung

Umgestaltung 
Blockinnen-

bereiche

Umgestaltung 
Bebauung

Johannesstraße

Umgestaltung 
Parkplatz

Rosengasse

Netzschluß
Dudenstraße - 

Neumarkt

Baulückenschluß
Implantate

energetische
Maßnahmen

Stadteingang
Klaustor

Anbindung
Schildepark

L E U C H T T U R M P R O J E K T E 

Handlungsfelder und bisherige Projektideen,
Zuordnung der Projektideen zu den Handlungsfeldern,
Identi�zierung von Leuchtturmprojekten:



referenzbeispiel isek altstadt bad hersfeld
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Leuchtturmprojekt

Verortung der Maßnahmen,
Leuchtturmprojekte
ohne Maßstab
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referenzbeispiel grebenstein



untersuchungsgebiet

Großen-Linden

485

485

45

45
Leihgestern



kulturdenkmäler und gesamtanlagen linden



kulturdenkmäler und gesamtanlagen linden

neuhof oberhofBauernmühle

luhmühle



bevölkerungsentwicklung 

- linden hatte innerhalb des landkreises die größte zuwachsrate mit 5,3 %.



bevölkerungsentwicklung 

- im Vergleich zum Stand 2015 gewinnt die Stadt 3,7 % 

- landkreis und land hessen: +2,5 % bzw. +3,1 % 

- regierungsbezirk: Schrumpfung -0,3 % 

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 (Vorausschätzung, Jahresendstand im Jahr 2016=100)



bevölkerungsentwicklung 

Prognose über die Entwicklung nach Altersgruppen

- Bis 2030 wird ein Altersdurchschnitt von 48,5 Jahren prognostiziert

- der stärkste rückgang wird bei den 20-40-Jährigen mit -13 % bis 2030 erwartet



baubestand 

- in linden gibt es 3.040 wohngebäude und insgesamt 5.943 wohnungen

- der Großteil der Gebäude (45 %) stammt aus der nachkriegszeit bis 1978 



gebäudebestand 

Gebäudetypen in Linden im landes- und bundesweiten Vergleich

- die leerstandsquote beträgt 3,0 % in linden, 3,7 % in hessen und 
  4,4 % deutschland

- die durchschnittliche wohnfläche je einwohner beträgt in linden 42,6 qm, 
  in hessen 46,6 qm und auf Bundesebene 46,5 qm



stärken



Siedlungsentwicklungsflächen 
und Baulücken einkaufsmöglichkeiten vor ort

stärken



großes Freizeit- und Sportangebot

stärken



schwächen



Stadteingang „der erste eindruck“

fehlende Sanierung / leerstand
schwächen



Gestaltungsmängel
des Freiraums

schwächen



Stärken Schwächen
•	 gute Autobahnanbindung 

•	 räumliche	Nähe	zum	Oberzentrum	Gießen

•	 attraktive	naturräumliche	Anbindung

•	 Bahnanbindung

•	 Differenzierte	Sport-	und	Freizeitangebot

•	 gewerbliche	Entwicklung	vor	Ort	+	räumliche		

         entwicklungsperspektiven 

•	 historische	Ortskerne	mit	intakten	Straßenräumen

         und denkmalgeschützten Gebäuden

• lärmbelastung durch die angrenzenden Autobahnen

         (A485 und A45)

•	 eingeschränkte	räumliche	Entwicklungsmöglichkeiten

•	 Zerschneidung	der	Siedlungsstruktur	durch	die	

         Bahnlinie nord-Süd richtung (lärmbelastung)

•	 Undifferenzierte	ausgestaltete	Ortsränder	(fehlende

         erkennbarkeit des Übergangs zwischen Siedlungsraum 

         und landschaft)

•	 Teilweise	Sanierungsstau	des	historischen	

         Gebäudebestandes

•	 hoher	Stellplatzdruck	innerhalb	der	historischen	

         ortskernbereiche

•	 hohe	Verkehrsbelastung	der	innerörtlichen	Haupt-

         verkehrsstraßen durch pendlerverkehr 

•	 fehlende	Fuß-	und	Radwegeverknüpfungen	

•	 kein	erkennbares	Stadtzentrum

•	 wenig	differenziertes	Wohnraumangebot	durch	das	

         Vorherrschen von ein- und zweifamilienhausgebieten

•	 fehlende	räumliche	Trennung	zwischen	Wohnbauflächen	

         und gewerblichen Bauflächen

•	 eingeschränkte	Siedlungsflächenentwicklung	durch	

         lärmproblematik

•	 fehlende	städtebauliche	Erkennbarkeit	der	

         Stadteingänge

•	 Gestaltungsmängel	des	Freiraums



chancen



regionalplan mittelhessen 2010

Quelle: regionalplan mittelhessen 2010



wohnsiedlungsflächenbedarf 2020

27 ha (Stand 2010)

 wohnungsneubedarf - 531 WE

im Verhältnis zum Kreis Gießen 5,6% 
im Verhältnis zum mittelhessen 1,2 % 

wohnungsbedarf / Summe dichtewerte

wohnsiedlungsflächenbedarf

wohnsiedlungsflächenbedarf - 17 ha

Quelle: regionalplan mittelhessen 2010



dichtewerte für linden - 31 WE/ha

PPPP

PPPP

36 WE/ha
36 WE/ha
36 WE/ha
36 WE/ha

15 WE/ha
15 WE/ha
15 WE/ha
15 WE/ha

30 WE/ha
30 WE/ha
30 WE/ha
30 WE/ha

20 30

Einfamilienhäuser Reihenhäuser

wohnsiedlungsflächenbedarf



wohnsiedlungsflächenbedarf

ausschöpfung wohnsiedlungsflächenbedarf

ermittlung max. wohnsiedlungsflächenbedarf

Max. Wohnsiedlungsflächenbedarf

2002 - 2020 gem. RPM 2010

Ausschöpfung bis 12/2017

(rechtskräftige B-Pläne)

Ausschöpfung 

bis 12/2017

In Aufstellung 

befindlich bis 

12/2017

Verfügbar

In Aufstellung befindliche 

B-Pläne bis 12/2017

B-Plan „Arnsburger Weg“

in Aufstellung

Verfügbar

27 ha 27 ha

16,4 ha
-12%

(1,97 ha)

+1,97 ha
(8,17 ha)

0,7 ha 0,7 ha

3,7 ha 3,7 ha

6,2 ha

31 25 531 625 17 25

Dichtewert RPM 2010

in Wohneinheiten (WE)

je ha 

Dichtewert 3. Änderung des 

Landesentwicklungsplanes

Hessen 2000-Entwurf 2017

 (WE/ha) 

Wohnungsbedarf

Neu

in WE

vorher nachher vorher nachher

Voraussichtlicher max. 

Wohnsiedlungsflächenbedarf Neu 

in ha



bebauungsplan nr. 51 „nördlich breiter weg“
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Plankarte 2 

Stadt Linden, Stadtteil Leihgestern
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Bebauungsplan Nr. 51 "Nördlich Breiter Weg"

1. Bauabschnitt - 4. Änderung

Vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB

Satzung

11.04.2018

15.05.2018

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 15.01.2011 (GVBI. I S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 15.12.2016 (GVBl. S. 294), 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618). 

1 Zeichenerklärung

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000)
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2 Textliche Festsetzungen 

 Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 51 "Nördlich 
Breiter Weg" sowie der 1., 2. und 3. Änderung werden durch die vorliegende 4. Änderung 
ersetzt. 

2.1 Allgemeines Wohngebiet 

2.1.1 Gem. § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 BauNVO: Bei der Ermittlung der zulässigen
Geschossflächen sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Voll-
geschosse i.S. der HBO sind, einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume und ein-
schl. ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

2.1.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB: Je Wohngebäude sind max. 2 Wohnungen zulässig.

2.1.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO: Garagen sind innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie der nicht-überbaren Grundstücksfläche in einem 
Abstands von mind. 3,0 m und max. 5,0 m zur erschließenden Straßenverkehrsfläche zu-
lässig.  

2.1.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB: Die zur Versorgung der Baugrundstücke im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes erforderlichen Leitungen (alle Medien) sind in den 
ausgewiesenen Verkehrsflächen zu führen. 

2.1.5 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Rad- und Gehwege auf den Baugrundstücken, Garagen-
zufahrten und Hofflächen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen sind in wasserdurchläs-
siger Bauweise zu befestigen. 

2.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

2.2.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB gilt für die Sport- und Kulturhalle 1.2.4.3: Im 1. Ober-
geschoss und im Dachgeschoss des ehem. Rathauses (östlicher Teil des Ensembles mit 
dem Eintrag „16“) sind zudem Räume für freie Berufe und bis zu 2 Wohneinheiten zulässig. 

2.5 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB: 

2.5.1 Anpflanzung von großkronigen Laubbäumen der folgenden Arten einschl. ihrer Zuchtfor-
men (Hochstamm oder Solitär, Mindestqualität: 3 x.v., m. DB., StU 14-16 cm): 

Acer platanoides – Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus – Bergahorn 
Quercus robur – Stieleiche 
Quercus petraea – Traubeneiche 
Tilia cordata – Winterlinde 
Tilia platyphyllos – Sommerlinde, 

Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende 
Baumscheibe > 6 qm je Baum vorzusehen. 

2.5.2 Anpflanzung von Laubbäumen der folgenden Arten (Hochstamm oder Solitär, Mindestqua-
lität: 3 x.v., m. DB., StU 14-16 cm): 

Acer campestre – Feldahorn 
Carpinus betulus – Hainbuche 
Crataegus div. spec. – Weißdorn, Rotdorn 
Malus div. spec. – Zierapfel 
Prunus div. spec. – Zierkirsche 
Pyrus div. spec. – Zierbirne 
Sorbus aucuparia – Eberesche 
Tilia cordata `Rancho´ – Kleinkronige Winterlinde 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

3.1 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO gilt für das Allgemeine Wohngebiet: 

3.1.1 Dachform und Dachneigung

Zulässig sind Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und Pultdächer. Die zulässige Dachneigung 
beträgt  

bei Sattel-, Walm-, Krüppelwalmdächern 35° bis 45°  
bei Pultdächern 10° bis 25°  
bei Doppel- und Mehrfachgaragen sowie untergeordneten Nebenanlagen 10° bis 25° (so-
fern die Dächer nicht dauerhaft begrünt werden). 

3.1.2 Dacheindeckung  

Solaranlagen sind zulässig. 

3.2 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO gilt für den Sockelbereich in den 
Allgemeinen Wohngebieten: Der Sockelbereich darf eine maximale Höhe von 0,50 m nicht 
überschreiten. Unterer Bezugspunkt ist die Oberkante der künftigen Erschließungsstraße 
(Endausbau). 

3.3 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO: Für Einfriedungen zulässig sind 
Drahtgeflecht und Holzlatten in senkrechter Gliederung bis zu einer Höhe von 1,50 m über 
dem gewachsenen Boden. Die Zäune sind mit Laubsträuchern gemäß Artenliste 2 abzu-
pflanzen (einreihige Pflanzung, Pflanzabstand 0,75 m) oder mit dauerhaften Kletter-
pflanzen gem. Artenliste 3 zu beranken. 

3.4 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 4 HBO: PKW-Stellplätze sind mit Rasen-
kammersteinen, Pflaster oder in wassergebundener Bauweise zu errichten. 

3.5 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO: Begrünungen 

3.5.1 Gebäudeaußenseiten, bei denen der Flächenanteil von Wandöffnungen kleinergleich 10 % 
beträgt, sind mit ausdauernden Kletterpflanzen gemäß Artenliste 3 zu begrünen. 

3.5.2 Grundstücksfreiflächen: Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit standortgerechten 
Laubgehölzen zu bepflanzen. Die nach den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen anzu-
pflanzenden Laubbäume und -sträucher können zur Anrechnung gebracht werden. Es 
gelten 1 Baum 150 qm, ein Strauch 25 qm (zur Artenauswahl s.u.).  

3.6 Artenlisten (Auswahl): 
Artenliste 1 (Bäume):    

 Acer campestre - Feldahorn Prunus avium - Vogelkirsche 
 Acer platanoides - Spitzahorn Prunus div. spec. - Zierkirsche 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn Pyrus pyraster - Wildbirne 
 Aesculus hippocastanum - Kastanie Quercus petraea - Traubeneiche 
 Carpinus betulus - Hainbuche Quercus robur - Stieleiche 
 Fagus sylvatica - Buche Sorbus aucuparia - Eberesche 
 Juglans regia - Walnuss Sorbus domestica - Speierling 
 Malus div. spec. - Zierapfel Tilia cordata - Winterlinde 
 Malus sylvestris - Wildapfel Tilia platyphyllos - Sommerlinde 

Artenliste 2 (Sträucher):   
 Carpinus betulus - Hainbuche Euonymus europaea - Pfaffenhütchen 
 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 

 Corylus avellana - Hasel Rosa canina agg. - Hundsrose 
 Crataegus monogyna 

Crataegus laevigata 
- Weißdorn Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

 Bewährte Ziersträucher / Arten alter Bauerngärten  
 Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Laburnum vulgare - Goldregen 
 Cornus mas - Kornelkirsche Mespilus germanica - Mispel 
 Buxus sempervirens - Buchsbaum Philadelphus coronarius - Falscher Jasmin 
 Forsythia intermedia - Forsythie Rosa div. spec. - Strauch- und Wildrosen 
 Ilex aquifolium - Stechpalme Syringa spec. - Flieder 

Artenliste 3: Kletterpflanzen   
 Campsis radicans - Trompetenblume Lonicera caprifolium - Geißblatt 
 Clematis div spec. - Clematis, Waldrebe Polygonum aubertii - Kletterknöterich 
 Hedera helix - Efeu Rosa div. spec - Kletterrose 
 Lonicera periclymenum - Wald-Geißblatt Vitis vinifera - Echter Wein 
 Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein Wisteria sinensis - Blauregen, Glyzine 

4 Hinweise 

4.1 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschrif-
ten der Stellplatzsatzung der Stadt Linden in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung gelten-
den Fassung ergänzt. 

4.2 Auf die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes und die auf Grundlage des 
Energieeinsparungsgesetzes erlassene Energieeinsparverordnung sei hingewiesen und an-
gemerkt, dass die Nutzung der Solarenergie ausdrücklich zulässig ist. Es gilt die zum Zeitpunkt 
der Bauantragsstellung gültige Fassung. 

4.3 § 37 Abs. 4 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der 
es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen.  

4.4 § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

4.5 Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. (§ 21 HDSchG). In diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens 
eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 16 HDSchG erforderlich werden. 
HessenArchäologie ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Erschließungsarbeiten (Straßen-
bau sowie Ver- und Entsorgung) zu benachrichtigen, da im Bebauungsplanbereich mit dem 
Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist und eine Baubeobachtung seitens der Behörde 
stattfinden wird. 

2.2.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 gilt für das Vereinsheim 1.2.4.4: Zulässig ist ein Funktionsge-
bäude mit einem Vollgeschoss zur Nutzung durch örtliche Vereine. In dem Vereinsheim ist 
eine Schank- und Speisewirtschaft (gewerbliche Bewirtschaftung) zulässig. 

2.2.3 Die dem jeweiligen Nutzungszweck zugeordneten Stellplätze und Nebenanlagen sind zu-
lässig. 

2.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB gilt für die Fläche für Versorgungsanlagen: Die Trafostatio-
nen sind auf den dafür ausgewiesenen Parzellen mit einem Grenzabstand kleiner 3 m zu-
lässig. 

2.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft:  

2.4.1 Entwicklungsziel: Extensivgrünland 

Maßnahmen: Die Fläche ist als Grünland mit extensiver Nutzung zu entwickeln und zu 
pflegen. Zulässig ist eine ganzjährige Beweidung mit Wiederkäuern bis 1,5 Großvieh-
Einheit pro Hektar. Für die Einzäunung sind offene Einfriedungen durch Holzzäune und 
Elektrozäune mit festen Pfosten zulässig. Zufütterung im Winter darf nicht auf dieser Flä-
che stattfinden; Düngung ist unzulässig. Alternativ ist eine ein- bis zweischürige Mahd zu-
lässig, wobei die erste Nutzung nicht vor dem 1.7. eines jeden Jahres stattfinden soll. In 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sind hier aber witterungsbedingt be-
gründete Abweichungen bis zu 14 Tage möglich. 

2.4.2 Entwicklungsziel: Naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken 

Maßnahmen: Die geplanten Regenrückhaltebecken sind als naturnahe Erdbecken, welche 
flach ausgezogen werden und über unterschiedlichen Feuchtezonen verfügen, anzulegen. 
Die Becken müssen einen Abstand von mind. 3,0 m zur Grundstücksgrenze einhalten und 
dürfen eine Tiefe von 1,5 m nicht überschreiten. Die Becken sind durch Selbstbegrünung 
oder Einsaat mit regionaltypischem und standortgerechtem Kräutersaatgut als Extensiv-
grünland zu entwickeln. Die Flächen sind anschließend bei Bedarf einmal jährlich zu mä-
hen. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung ist unzulässig. Technische Bau-
werke zu Zwecken der Regenrückhaltung (z. B. Einlaufbauwerke) sind auf maximal 1 % 
der Fläche sind zulässig.  

2.4.3 Entwicklungsziel: Naturnah gestaltetes Dämpfungsbecken 

Maßnahmen: Die Flächen sind durch Selbstbegrünung oder Einsaat mit regionaltypischem 
und standortgerechtem Kräutersaatgut als Extensivgrünland zu entwickeln und anschlie-
ßend bei Bedarf einmal jährlich zu mähen. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine 
Düngung ist unzulässig. Technische Bauwerke zu Zwecken der Regenrückhaltung (z. B. 
Einlaufbauwerke) sind auf maximal 1 % der Fläche sowie Einfriedungen bis zu einer Höhe 
von 1,50 m über dem Gelände sind zulässig. 

Hinweise: Das Dämpfungsbecken soll so angelegt werden, dass ein ständiger Abfluss 
gewährleistet ist. Das notwendige Rückstauvolumen ist in Abstimmung mit dem RP Gießen  
zu bestimmen. Das Dämpfungsbecken soll eingezäunt werden. Für Einzäunungen sollte 
ein 10 cm hoher Bodenabstand für Kleintiere vorgesehen werden. 

2.4.4 Entwicklungsziel: Renaturierung Schafbach 

Maßnahmen: Das auf der Fläche bestehende Dämpfungsbecken ist durch einen zusätzli-
chen Damm abzutrennen und das ankommende Mischwasser auf die Flächen mit dem 
Entwicklungsziel „Naturnah gestaltetes Dämpfungsbecken“ (Flst. 460/1, 460/3, 460/4) um-
zuleiten. Technische Bauwerke zu wasserbaulichen Zwecken sind auf maximal 1 % der 
Fläche zulässig. Das durch das Dämpfungsbecken im Bereich entstandene Biotop ist zu 
erhalten. Im Übrigen gilt die Fortführung der vorlaufenden Ersatzmaßnahme zur Renaturie-
rung des Schafbachs.  

Hinweise: Durch die Abtrennung des alten Dämpfungsbeckens entsteht ein separater Bio-
topbereich, welcher mit Regenwasser gespeist werden soll. Das Wasser für den Teich soll 
über ein Bauwerk aus dem Schafbach genommen werden. Dabei soll nur so viel Regen-
wasser in den Teich geleitet werden, wie vorher aus dem Baugebiet über die Regenrück-
haltebecken in den Schafbach eingeleitet wurde.  

4.6 § 23 Abs. 1 HStrG: Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrt dürfen längs der Landesstraßen und Kreisstraßen 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, 
2. bauliche Anlagen jeglicher Art, die über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen un-
mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs ent-
sprechend. 

4.7 § 23 Abs. 2 HStrG: Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften 
notwendige Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn 

1. bauliche Anlagen längs der Landesstraße oder Kreisstraße außerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten in einer Entfernung bis zu 
40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert 
oder anders genutzt werden sollen, 
2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an Landesstraßen oder 
Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders 
genutzt werden sollen. 

Die Zustimmungsbedürftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend für bauliche Anlagen, die anzei-
gebedürftig sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

4.8 Der Geltungsbereich liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern, in denen das 
Vorkommen von Erz nachgewiesen bzw. bergbauliche Untersuchungen durchgeführt wurden. 
Die örtliche Lage des Fundnachweises und der bergbaulichen Arbeiten ist nicht bekannt.  

Verfahrensvermerke im Verfahren nach § 13 BauGB:  

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadtverordneten-

versammlung gefasst am 06.02.2018  
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 13.04.2018 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  13.04.2018 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

23.04.2018 

11.05.2018 

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB und § 81 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung am  ___.___.______ 

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Lindener Nachrichten.  

Ausfertigungsvermerk:  

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

Linden, den ___.___.______

___________

Bürgermeister 

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  ___.___.______ 

Linden, den ___.___.______   

___________ 

Bürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. 51 "Nördlich Breiter Weg"

1. Bauabschnitt - 4. Änderung

Vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB

Satzung

11.04.2018

15.05.2018

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 15.01.2011 (GVBI. I S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 15.12.2016 (GVBl. S. 294), 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618). 

1 Zeichenerklärung

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000)
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2 Textliche Festsetzungen 

 Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 51 "Nördlich 
Breiter Weg" sowie der 1., 2. und 3. Änderung werden durch die vorliegende 4. Änderung 
ersetzt. 

2.1 Allgemeines Wohngebiet 

2.1.1 Gem. § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 BauNVO: Bei der Ermittlung der zulässigen
Geschossflächen sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Voll-
geschosse i.S. der HBO sind, einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume und ein-
schl. ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

2.1.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB: Je Wohngebäude sind max. 2 Wohnungen zulässig.

2.1.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO: Garagen sind innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie der nicht-überbaren Grundstücksfläche in einem 
Abstands von mind. 3,0 m und max. 5,0 m zur erschließenden Straßenverkehrsfläche zu-
lässig.  

2.1.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB: Die zur Versorgung der Baugrundstücke im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes erforderlichen Leitungen (alle Medien) sind in den 
ausgewiesenen Verkehrsflächen zu führen. 

2.1.5 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Rad- und Gehwege auf den Baugrundstücken, Garagen-
zufahrten und Hofflächen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen sind in wasserdurchläs-
siger Bauweise zu befestigen. 

2.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

2.2.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB gilt für die Sport- und Kulturhalle 1.2.4.3: Im 1. Ober-
geschoss und im Dachgeschoss des ehem. Rathauses (östlicher Teil des Ensembles mit 
dem Eintrag „16“) sind zudem Räume für freie Berufe und bis zu 2 Wohneinheiten zulässig. 

2.5 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB: 

2.5.1 Anpflanzung von großkronigen Laubbäumen der folgenden Arten einschl. ihrer Zuchtfor-
men (Hochstamm oder Solitär, Mindestqualität: 3 x.v., m. DB., StU 14-16 cm): 

Acer platanoides – Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus – Bergahorn 
Quercus robur – Stieleiche 
Quercus petraea – Traubeneiche 
Tilia cordata – Winterlinde 
Tilia platyphyllos – Sommerlinde, 

Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende 
Baumscheibe > 6 qm je Baum vorzusehen. 

2.5.2 Anpflanzung von Laubbäumen der folgenden Arten (Hochstamm oder Solitär, Mindestqua-
lität: 3 x.v., m. DB., StU 14-16 cm): 

Acer campestre – Feldahorn 
Carpinus betulus – Hainbuche 
Crataegus div. spec. – Weißdorn, Rotdorn 
Malus div. spec. – Zierapfel 
Prunus div. spec. – Zierkirsche 
Pyrus div. spec. – Zierbirne 
Sorbus aucuparia – Eberesche 
Tilia cordata `Rancho´ – Kleinkronige Winterlinde 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

3.1 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO gilt für das Allgemeine Wohngebiet: 

3.1.1 Dachform und Dachneigung

Zulässig sind Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und Pultdächer. Die zulässige Dachneigung 
beträgt  

bei Sattel-, Walm-, Krüppelwalmdächern 35° bis 45°  
bei Pultdächern 10° bis 25°  
bei Doppel- und Mehrfachgaragen sowie untergeordneten Nebenanlagen 10° bis 25° (so-
fern die Dächer nicht dauerhaft begrünt werden). 

3.1.2 Dacheindeckung  

Solaranlagen sind zulässig. 

3.2 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO gilt für den Sockelbereich in den 
Allgemeinen Wohngebieten: Der Sockelbereich darf eine maximale Höhe von 0,50 m nicht 
überschreiten. Unterer Bezugspunkt ist die Oberkante der künftigen Erschließungsstraße 
(Endausbau). 

3.3 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO: Für Einfriedungen zulässig sind 
Drahtgeflecht und Holzlatten in senkrechter Gliederung bis zu einer Höhe von 1,50 m über 
dem gewachsenen Boden. Die Zäune sind mit Laubsträuchern gemäß Artenliste 2 abzu-
pflanzen (einreihige Pflanzung, Pflanzabstand 0,75 m) oder mit dauerhaften Kletter-
pflanzen gem. Artenliste 3 zu beranken. 

3.4 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 4 HBO: PKW-Stellplätze sind mit Rasen-
kammersteinen, Pflaster oder in wassergebundener Bauweise zu errichten. 

3.5 Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO: Begrünungen 

3.5.1 Gebäudeaußenseiten, bei denen der Flächenanteil von Wandöffnungen kleinergleich 10 % 
beträgt, sind mit ausdauernden Kletterpflanzen gemäß Artenliste 3 zu begrünen. 

3.5.2 Grundstücksfreiflächen: Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit standortgerechten 
Laubgehölzen zu bepflanzen. Die nach den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen anzu-
pflanzenden Laubbäume und -sträucher können zur Anrechnung gebracht werden. Es 
gelten 1 Baum 150 qm, ein Strauch 25 qm (zur Artenauswahl s.u.).  

3.6 Artenlisten (Auswahl): 
Artenliste 1 (Bäume):    

 Acer campestre - Feldahorn Prunus avium - Vogelkirsche 
 Acer platanoides - Spitzahorn Prunus div. spec. - Zierkirsche 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn Pyrus pyraster - Wildbirne 
 Aesculus hippocastanum - Kastanie Quercus petraea - Traubeneiche 
 Carpinus betulus - Hainbuche Quercus robur - Stieleiche 
 Fagus sylvatica - Buche Sorbus aucuparia - Eberesche 
 Juglans regia - Walnuss Sorbus domestica - Speierling 
 Malus div. spec. - Zierapfel Tilia cordata - Winterlinde 
 Malus sylvestris - Wildapfel Tilia platyphyllos - Sommerlinde 

Artenliste 2 (Sträucher):   
 Carpinus betulus - Hainbuche Euonymus europaea - Pfaffenhütchen 
 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 

 Corylus avellana - Hasel Rosa canina agg. - Hundsrose 
 Crataegus monogyna 

Crataegus laevigata 
- Weißdorn Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

 Bewährte Ziersträucher / Arten alter Bauerngärten  
 Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Laburnum vulgare - Goldregen 
 Cornus mas - Kornelkirsche Mespilus germanica - Mispel 
 Buxus sempervirens - Buchsbaum Philadelphus coronarius - Falscher Jasmin 
 Forsythia intermedia - Forsythie Rosa div. spec. - Strauch- und Wildrosen 
 Ilex aquifolium - Stechpalme Syringa spec. - Flieder 

Artenliste 3: Kletterpflanzen   
 Campsis radicans - Trompetenblume Lonicera caprifolium - Geißblatt 
 Clematis div spec. - Clematis, Waldrebe Polygonum aubertii - Kletterknöterich 
 Hedera helix - Efeu Rosa div. spec - Kletterrose 
 Lonicera periclymenum - Wald-Geißblatt Vitis vinifera - Echter Wein 
 Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein Wisteria sinensis - Blauregen, Glyzine 

4 Hinweise 

4.1 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschrif-
ten der Stellplatzsatzung der Stadt Linden in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung gelten-
den Fassung ergänzt. 

4.2 Auf die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes und die auf Grundlage des 
Energieeinsparungsgesetzes erlassene Energieeinsparverordnung sei hingewiesen und an-
gemerkt, dass die Nutzung der Solarenergie ausdrücklich zulässig ist. Es gilt die zum Zeitpunkt 
der Bauantragsstellung gültige Fassung. 

4.3 § 37 Abs. 4 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der 
es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen.  

4.4 § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

4.5 Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. (§ 21 HDSchG). In diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens 
eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 16 HDSchG erforderlich werden. 
HessenArchäologie ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Erschließungsarbeiten (Straßen-
bau sowie Ver- und Entsorgung) zu benachrichtigen, da im Bebauungsplanbereich mit dem 
Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist und eine Baubeobachtung seitens der Behörde 
stattfinden wird. 

2.2.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 gilt für das Vereinsheim 1.2.4.4: Zulässig ist ein Funktionsge-
bäude mit einem Vollgeschoss zur Nutzung durch örtliche Vereine. In dem Vereinsheim ist 
eine Schank- und Speisewirtschaft (gewerbliche Bewirtschaftung) zulässig. 

2.2.3 Die dem jeweiligen Nutzungszweck zugeordneten Stellplätze und Nebenanlagen sind zu-
lässig. 

2.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB gilt für die Fläche für Versorgungsanlagen: Die Trafostatio-
nen sind auf den dafür ausgewiesenen Parzellen mit einem Grenzabstand kleiner 3 m zu-
lässig. 

2.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft:  

2.4.1 Entwicklungsziel: Extensivgrünland 

Maßnahmen: Die Fläche ist als Grünland mit extensiver Nutzung zu entwickeln und zu 
pflegen. Zulässig ist eine ganzjährige Beweidung mit Wiederkäuern bis 1,5 Großvieh-
Einheit pro Hektar. Für die Einzäunung sind offene Einfriedungen durch Holzzäune und 
Elektrozäune mit festen Pfosten zulässig. Zufütterung im Winter darf nicht auf dieser Flä-
che stattfinden; Düngung ist unzulässig. Alternativ ist eine ein- bis zweischürige Mahd zu-
lässig, wobei die erste Nutzung nicht vor dem 1.7. eines jeden Jahres stattfinden soll. In 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sind hier aber witterungsbedingt be-
gründete Abweichungen bis zu 14 Tage möglich. 

2.4.2 Entwicklungsziel: Naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken 

Maßnahmen: Die geplanten Regenrückhaltebecken sind als naturnahe Erdbecken, welche 
flach ausgezogen werden und über unterschiedlichen Feuchtezonen verfügen, anzulegen. 
Die Becken müssen einen Abstand von mind. 3,0 m zur Grundstücksgrenze einhalten und 
dürfen eine Tiefe von 1,5 m nicht überschreiten. Die Becken sind durch Selbstbegrünung 
oder Einsaat mit regionaltypischem und standortgerechtem Kräutersaatgut als Extensiv-
grünland zu entwickeln. Die Flächen sind anschließend bei Bedarf einmal jährlich zu mä-
hen. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung ist unzulässig. Technische Bau-
werke zu Zwecken der Regenrückhaltung (z. B. Einlaufbauwerke) sind auf maximal 1 % 
der Fläche sind zulässig.  

2.4.3 Entwicklungsziel: Naturnah gestaltetes Dämpfungsbecken 

Maßnahmen: Die Flächen sind durch Selbstbegrünung oder Einsaat mit regionaltypischem 
und standortgerechtem Kräutersaatgut als Extensivgrünland zu entwickeln und anschlie-
ßend bei Bedarf einmal jährlich zu mähen. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine 
Düngung ist unzulässig. Technische Bauwerke zu Zwecken der Regenrückhaltung (z. B. 
Einlaufbauwerke) sind auf maximal 1 % der Fläche sowie Einfriedungen bis zu einer Höhe 
von 1,50 m über dem Gelände sind zulässig. 

Hinweise: Das Dämpfungsbecken soll so angelegt werden, dass ein ständiger Abfluss 
gewährleistet ist. Das notwendige Rückstauvolumen ist in Abstimmung mit dem RP Gießen  
zu bestimmen. Das Dämpfungsbecken soll eingezäunt werden. Für Einzäunungen sollte 
ein 10 cm hoher Bodenabstand für Kleintiere vorgesehen werden. 

2.4.4 Entwicklungsziel: Renaturierung Schafbach 

Maßnahmen: Das auf der Fläche bestehende Dämpfungsbecken ist durch einen zusätzli-
chen Damm abzutrennen und das ankommende Mischwasser auf die Flächen mit dem 
Entwicklungsziel „Naturnah gestaltetes Dämpfungsbecken“ (Flst. 460/1, 460/3, 460/4) um-
zuleiten. Technische Bauwerke zu wasserbaulichen Zwecken sind auf maximal 1 % der 
Fläche zulässig. Das durch das Dämpfungsbecken im Bereich entstandene Biotop ist zu 
erhalten. Im Übrigen gilt die Fortführung der vorlaufenden Ersatzmaßnahme zur Renaturie-
rung des Schafbachs.  

Hinweise: Durch die Abtrennung des alten Dämpfungsbeckens entsteht ein separater Bio-
topbereich, welcher mit Regenwasser gespeist werden soll. Das Wasser für den Teich soll 
über ein Bauwerk aus dem Schafbach genommen werden. Dabei soll nur so viel Regen-
wasser in den Teich geleitet werden, wie vorher aus dem Baugebiet über die Regenrück-
haltebecken in den Schafbach eingeleitet wurde.  

4.6 § 23 Abs. 1 HStrG: Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrt dürfen längs der Landesstraßen und Kreisstraßen 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, 
2. bauliche Anlagen jeglicher Art, die über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen un-
mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs ent-
sprechend. 

4.7 § 23 Abs. 2 HStrG: Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften 
notwendige Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn 

1. bauliche Anlagen längs der Landesstraße oder Kreisstraße außerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten in einer Entfernung bis zu 
40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert 
oder anders genutzt werden sollen, 
2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an Landesstraßen oder 
Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders 
genutzt werden sollen. 

Die Zustimmungsbedürftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend für bauliche Anlagen, die anzei-
gebedürftig sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

4.8 Der Geltungsbereich liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern, in denen das 
Vorkommen von Erz nachgewiesen bzw. bergbauliche Untersuchungen durchgeführt wurden. 
Die örtliche Lage des Fundnachweises und der bergbaulichen Arbeiten ist nicht bekannt.  

Verfahrensvermerke im Verfahren nach § 13 BauGB:  

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadtverordneten-

versammlung gefasst am 06.02.2018  
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 13.04.2018 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  13.04.2018 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

23.04.2018 

11.05.2018 

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB und § 81 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung am  ___.___.______ 

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Lindener Nachrichten.  

Ausfertigungsvermerk:  

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

Linden, den ___.___.______

___________

Bürgermeister 

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  ___.___.______ 

Linden, den ___.___.______   

___________ 

Bürgermeister 

[DANIELA]  Z:\DATA\Linden\SUB00083\S_NÖRDLICH_BREITER_WEG_4Ä.LEG

Gesamtfläche - ca. 5 ha

zahl der wohneinheiten - 68 WE

dichtewert - 13,6 WE/ha



neubaufläche zur Verfügung - 8,2 ha

Beibehaltung dichte - 13,6 WE/ha = 112 WE

umsetzung dichtewert - 25 WE/ha = 205 WE

flächenreserven 

13,6 WE/ha25 WE/ha13,6 WE/ha
68 WE

5 ha

205 WE

8,2 ha

112 WE

15 ha



THESEN
VORAUSSETZUNGEN EINER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG 
DER STADT LINDEN



THESE 1

DIE ORTSKERNBEREICHE SIND VIELFÄLTIG NUTZBAR ZU 
GESTALTEN
- weiterentwicklung des baulichen Bestandes
- Aktivierung der innenentwicklungsmöglichkeiten



weiterentwicklung des baulichen bestandes



Anteil der absetzbaren
Baukosten 

8 Jahre 4 Jahre

9% 7%

FertigstellungBauBescheinigung 
Finanzamt

Fassade

Gesamtgebäude

Einzelkulturdenkmal

Teil der denkmal-
geschützten Gesamt-
anlage

anreizfinanzierung 
Beispiel: Aktive Kernbereiche Grebenstein



 Sanierung Nordfassade

 Fassadensanierung
Modernisierung, Fenster, 
            Fassade

Sanierung Hoffläche, 
    Anbau, Balkon

      Massive 
Holz-Eingangstür

  Gebäudesanierung, 
Anpassung Wohnraum

 Fassadensanierung

 Fassadensanierung

Rückbau Scheune, 
 Errichtung Anbau

anreizfinanzierung 
Beispiel: Aktive Kernbereiche Grebenstein

Fassade / Giebelseite vor der Sanierung

Sanierungsarbeiten

Zustand nach der geförderten 
Sanierung der Außenfassade



aktivierung der innenentwicklungsmöglichkeiten

Potential
Siedlungserweiterung

Potential
Siedlungserweiterung

Potential
städtebauliche
Nachverdichtung

Potential
städtebauliche
Nachverdichtung

Potential
städtebauliche

Nachverdichtung



Beispiel:  „Genial zentral - unser haus in der Stadt“, heilbad heiligenstadt

Obergeschoss DachgeschossErdgeschoss

Quelle: eigene darstellung

aktivierung der innenentwicklungsmöglichkeiten



wohnen in der AltStAdt

aktuelle probleme durch Bevölkerungs-
verlust, wohngebäude-leerstand, 
Fehlendes Bewusstsein für die Besonderheiten der historischen Alt-
stadt

eigentumswohnungen im Fokus der nachfrage. 
Konflikt mit historischen Beständen

Kaum zugriff auf die Blockinnenbereiche als Freiräume

extreme preisvorstellungen im immobiliensektor

umbaupotential zu zeitgemäßen wohnformen bei vielen 
Gebäuden vorhanden

zusammenwohnen von Alt und Jung als zukunftsmodell weiter- 
entwickeln

zentrale Anlaufstelle, „Bauherrenbörse“

aktivierung der innenentwicklungsmöglichkeiten



enerGetiSche SAnierunG

möglichkeiten für Blockheizkraftwerke 
prüfen

integrierte emergetische Betrachtung 
Gebäude- und Quartiersbezug

Aktive Beratung: haus-zu-haus Kampagne in Kombination 
mit denkmalpflege

aktivierung der innenentwicklungsmöglichkeiten



THESE 2

STÄDTISCHE FREIRÄUME SPIELEN EINE ZENTRALE
ROLLE FÜR DIE WAHRNEHMUNG UND NUTZUNG DER STADT
- ein parkplatz ist auch ein platz!
- Freiräume müssen vernetzt werden und vielfältig nutzbar sein!



ein parkplatz ist auch ein platz!



•	 Verbreiterung der Bür-
gersteige

•	 Aufwertung der Vorzo-
nen Einzelhandel, Gast-
ronomie

•	 Neuordnung der Park-
platzflächen,	bessere	
Orientierung

•	 Erhalt der Multifunkti-
onalität als Veranstal-
tungsort des Lullusfestes

•	 Einheitliche Gestaltung 
großer Marktplatz, klei-
ner Marktplatz, Lingg-
platz

Uffhäuser Straße

Am Markt

Am
 Markt

Bu
rg

ga
ss

e

Lin
gg

pl
at

z

Weinstra
ße

Umgestaltung Marktplatz

ein parkplatz ist auch ein platz!
referenzbeispiel iSeK Altstadt Bad hersfeld



Mögliche Neuordnung
Freiräume

Mögliche Neuordnung
Freiräume

Mögliche 
Neuordnung
Freiräume

Ausbildung Ortsränder /
Übergang Landschaftsraum

grünes Band

grünes Band

Stärken der Verknüpfungen zur 
umliegenden Landschaft

grünes Bandgrünes Band

Mögliche Mögliche 
NeuordnungNeuordnungNeuordnung
FreiräumeFreiräume

Mögliche NeuordnungMögliche NeuordnungMögliche NeuordnungMögliche Neuordnung
FreiräumeFreiräume

grünes Bandgrünes Band

Straßenbegleitgrün / 
Fassung der Räume

freiräume müssen vernetzt werden und vielfältig nutzbar sein



freiräume müssen vernetzt werden und vielfältig nutzbar sein
referenzbeispiel Schotten

umgestaltung Alteburgpark - Vom Bild zum plan



freiräume müssen vernetzt werden und vielfältig nutzbar sein
referenzbeispiel Schotten - umgestaltung Alteburgpark

Hochbeet mit
Sitzmöglichkeit

Wasserspiel
'Vulkan'

Boulebahn

geschützter Sitzbereich
mit beranktem Lamellendach

Bühne

Kletterwand

Wasserspielpark

Sandspielbereich

Schaukel u. Rutschturm

Sitzbereich mit
 Hochbeet

Hochbeet mit
Sitzmöglichkeit

Natursteinstele

Natursteinstele

Wegebelag aus  Asphalt

Wegebelag Basaltsplitt

Wegebelag Basaltsplitt

Wegebelag aus  Asphalt

Veranstaltungs- und Spielwiese

Ruhezone am Teich

Eingang West

Eingang Nord

Zentraler Kommunikationsort

Spielbereich

Entenhaus



freiräume müssen vernetzt werden und vielfältig nutzbar sein
referenzbeispiel Schotten



ausbildung ortsränder
Beispiel:  Stadterweiterung in reutlingen



THESE 3

DIE HAUPTSTRAßEN MÜSSEN ZUKUNFTSFÄHIG ENTWICKELT    
WERDEN
- entlastung der innerörtlichen hauptwegeverbindung durch 
  neuorganisation des miV
- Stärkung der nahmobilität



entlastung der innerörtlichen hauptwegeverbindung durch 
neuorganisation des miv



entlastung der innerörtlichen hauptwegeverbindung durch 
neuorganisation des miv 
Beispiel:  eingeladene wettbewerb Stadtzentrum waldeck

- zonen zwischen den Gebäuden wirken auf den Straßenraum
- der Straßenraum braucht ein „einheitliches Gesicht“
- „dienende räume“ benötigen ebenfals Aufenthaltsqualität
- Verknüpfungen müssen erkennbar sein

Vorher nachher



entlastung der innerörtlichen hauptwegeverbindung durch 
neuorganisation des miv 
Beispiel:  eingeladene wettbewerb Stadtzentrum waldeck

Quelle: eigene darstellung
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Bürgerhaus
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Neugestaltung Zugang Bürgerhaus
und Ergänzung einer Aussichtsterrasse.



Frankfurt

Frankfurt

P+R / Fahrradstation

P+R / Fahrradstation

FrankfurtFrankfurt

P+R / Fahrradstation

Frankfurt

Gießen Gießen
neue Autobahnanbindung

Marburg

Langgöns

L 3136

A 485

Frankfurt

P+R / Fahrradstation

Gießen
neue Autobahnanbindung

P+R / Fahrradstation

stärkung der nahmobilität



ausbau innerörtliches radwegenetz
integration von Fahrradwegen

Quelle: https://wiesbaden-lebt.de

Quelle: https://honzosblog.wordpress.com



Mögliche Neuordnung
Freiräume

Mögliche Neuordnung
Freiräume

Mögliche 
Neuordnung
Freiräume

Ausbildung Ortsränder /
Übergang Landschaftsraum

grünes Band

grünes Band

Stärken der Verknüpfungen zur 
umliegenden Landschaft

grünes Bandgrünes Band

Mögliche Mögliche 
NeuordnungNeuordnungNeuordnung
FreiräumeFreiräume

Mögliche NeuordnungMögliche NeuordnungMögliche NeuordnungMögliche Neuordnung
FreiräumeFreiräume

grünes Bandgrünes Band

Straßenbegleitgrün / 
Fassung der Räume

verknüpfung des radwegenetzes mit dem „grünen band“ linden

Quelle: http://radreisepartner-spreewald-lausitz.de

Quelle: https://www.spreewald-info.de



kopplung der verkehrsarten 
Beispiel:  radstation Freiburg

Quelle: http://www.veloparkt.ch/entry/
freiburg-im-breisgau-radstation


